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Einführung

Quelle: Terminator 2: Judgment Day, 1991



Agenda

Struktur der Aufsichtsbehörden für Durchsetzung der KI-VO

EU-Ebene

Ebene der Mitgliedstaaten

Aufsichtsbefugnisse

Sanktionen



Struktur der Aufsichtsbehörden für Durchsetzung der KI-VO

Ein komplexes System für eine komplexe Technologie?

EU

Behördliche Überwachung 
der KI-VO

Mitgliedstaaten

Kommission

Büro für KI (Art. 64)

Marküberwachungs-
Behörde (Art. 70)

Notifizierende 
Behörde (Art. 28)

Notifizierte Stellen

KI-Gremium 
(Art. 65 f.)



EU-Ebene

Das Büro für Künstliche Intelligenz

• Aufsichtsbehörde für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI-Modelle) 
(Art. 88) 

• Teilnahme an Sitzungen des KI-Gremium – kein Stimmrecht (Art. 65 Abs. 2)

• Geldbußen werden durch die Kommission selbst verhängt (Art. 101 Abs. 1)



Ebene der Mitgliedstaaten

Die Marktüberwachungsbehörde(n) als „zentrale Anlaufstelle“

• Pflicht der Mitgliedstaaten mindestens eine Marktüberwachungsbehörde einzurichten (Art. 70 Abs. 1)

• Überwachung von KI-Systemen nach Inverkehrbringen 

• Genehmigung Marktzugang für Hochrisiko-KI-System (Art. 46) 

• Genehmigung von Tests unter realen Bedingungen (Art. 60 Abs. 4) 

• Meldestelle bei schwerwiegenden Vorfällen i. S. d. Art. 3 Nr. 49 (Art. 73)

• Bußgeldbehörde (sofern ihr diese Kompetenz vom nationalen Gesetzgeber zugewiesen wird) – für 
Deutschland: § 36 Abs. 1 OWiG



Ebene der Mitgliedstaaten

Die Frage für Deutschland: Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? 

vs



vs

+
Marktüberwachungsbehörden der Länder



Aufsichtsbefugnisse

Von Informationsanforderung bis Anordnung und Untersagung

EU-Ebene:

• Adressaten: Anbieter von GPAI-Modellen

• Maßnahmen: Spezifische Rechte nach KI-VO
• Überwachungsmaßnahme (Art. 89)
• Informationsrechte (Art. 91)
• Bewertungen (Art. 92)
• Anordnungsbefugnisse (Art. 93)

Ebene der Mitgliedstaaten:

• Adressaten: Alle in Art. 2 Abs. 1 genannten 
Akteure

• Maßnahmen: Befugnisse nach 
Marktüberwachungs-Verordnung (EU) 2019/1020 
(Art. 74 Abs. 1)
• Umfassende Informationsrechte (Art. 14 

Marktüberwachungs-Verordnung)
• Breite Anordnungsbefugnisse (16 

Marktüberwachungs-Verordnung)

• Spezifische Rechte nach KI-VO, z. B. 21 Abs. 1



Sanktionen

Von Verwarnungen bis 7 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes

EU-Ebene:

• Adressaten: Anbieter von GPAI-Modellen

• Geldbußen von bis zu 3 % des gesamten 
weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen 
Geschäftsjahr oder 15 Mio. Euro, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist:
• Verstoß gegen „die einschlägigen 

Bestimmungen dieser Verordnung“
• Nichtbefolgung von 

Informationsanforderungen, Anordnungen 
und Zugang

• Kommission muss Durchführungsrechtsakte mit 
detaillierten Regelungen und Verfahrensgarantien 
erlassen

Ebene der Mitgliedstaaten:

• Adressaten: Alle in Art. 2 Abs. 1 genannten 
Akteure

• Mitgliedstaaten müssen noch Regelungen für 
Sanktionen um nationalen Recht erlassen

• Aber: Enger Katalog von Geldbußen vorgegeben
• Verbotene KI-Praktiken: Geldbußen von bis zu 

35 Mio. Euro oder – im Falle von Unternehmen 
– von bis zu 7 % des gesamten weltweiten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres verhängt, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist

• Für viele andere Pflichten: bis zu 15 Mio. Euro 
oder 3% des Umsatzes

• Falsche Informationen bei Behördenanfragen: 
bis zu 7,5 Mio. Euro oder 1 % des Umsatzes



Sanktionen

Wenn Datenschutzverstöße mittels KI begangen werden 

Verhältnis zwischen KI-VO und DSGVO bei Geldbußen?

Ne bis in idem



Aufsichtsbehördliche Befugnisse unter der KI-VO

Fazit & Fragen
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